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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1968

Norm

ABGB §1295 Ia5

ABGB §1323 A

Rechtssatz

Veranlaßt der Geschädigte selbst die Reparatur seines Fahrzeuges, so trägt er selbst das Risiko der

Auseinandersetzung mit einem Partner im Werkvertragsverhältnis; der Schädiger ist nicht verhalten, die Kosten der

Beseitigung einer unsachgemäß vorgenommenen Reparatur dem Geschädigten zu ersetzen und sich dessen Rechte

gegen den Unternehmer abtreten zu lassen.
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Beisatz: Verzögerte Ersatzteilbestellung - Erhöhte Mietwagenkosten. (T1)
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